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XXII. Lullus , Lheangelegenheilen und Malriken-
führung.

Lultusangelegenbeiten.
s) Patronatsangelegenheiten.

Bezüglich der Patrvnatsangclegenheiten ist nur zu bemerken, dass nach dem
Ergebnisse der im Jahre 1893 abgeschlossenen Erhebungen die Patronalsrechte, svwie
die Vertzflichtungen sammt dem Präsentationsrechkc bezüglich des Beneficinms ab der
Schlvsscapelle in Weinzierl, anlässlich der geschenkweisen Überlassung des Schlosses in
Weinzierl an den Franz Josef-Jngendasylverein in Wien zum Zwecke der Errichtung
eines Jugendasyles daselbst an den genannten Verein übergegangen sind.

b) Herstellungen an städtischen Patronatskirchen und psarrhöfen.
In der Kirche St . Othmar  unter den Weißgärbern wurde im Jahre 1892

der Umguss der großen Glocke und die Ummontiernng der kleinsten Glocke mit einem
Kostenaufwands von 888 fl. 8 kr. ansgeführt. Die Kosten für die in den Jahren
1892 und 1893 dnrchgeführten currenten Herstellungen (vorwiegend Dachregaratur)
bezifferten sich zusammen nüt 345 fl. 77 kr.

In der Kirche Maria Geburt am  Rennweg betrugen die Kosten für currente
Herstellungen in den Jahren 1892 und 1893 1107 fl. 15 kr.

In der Kirche St . Florian  in Matzteinsdorf wurden bloß im Jahre 1892
verschiedene Herstellungen ausgeführt und zwar: die Instandsetzung der Außenseiten
mit denc Kostenbeträge von 3773 fl. 10 kr.; die Herstellung eines neuen Pfostenbelages
für den Fußboden im Kostenbeträge von 240 ft. 41 kr.; die Herstellung einer
beleuchteten Uhr um den Betrag von 487 sl. 39 kr. nnd schließlich currente Her¬
stellungen im Gesammtbetrage von 12 sl. 32 kr.

In der Kirche zu St . Josef  in Margarethen wurde im Jahre 1893 die
Erneuerung des Pfostenbelages im Innern mit einem Kostenanfwande von 200 fl.
ansgeführt; die Auslage für currente Herstellungen beläuft sich auf 31 fl. 61 kr.

c) Lauherstellnngen an Kirchen, licini. psarrhöfen fremde» Patronates.
Der anlässlich von Herstellungen an Kirchen nnd Pfarrhöfen fremden Patronates

von der Gemeinde Wien geleistete Zng- nnd Handarbeits-Kostenbeitrag betrug im
Jahre 1889 : 2760 fl. 36 kr., 1890 : 6621 fl. 76 kr., 1891 : 10.406 fl. 68 kr., 1892:
5043 fl. 31 kr. nnd 1893 : 557 fl. 44 kr.
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ll) Kau neuer Kirche«.

Bau der Kirche in Rudolfs heim . — Im Jahre 1876 wurde die Verhandlung,
wegen Erbauung einer neuen Pfarrkirche sammt Pfarrhaf , svwie die Errichtung einer
neuen Pfarre in Rndolfsheim - Fünfhans durch das Rndvlssheimer Kirchenbancomite

und das van diesem eingebrachte Majestätsgcsnch veranlasst . Der Ban dieser Kirche,
sowie des Pfarrhofes war ursprünglich auf einem vom Cardinal Rauscher  angekanften
und zu diesem Zwecke bestimmten Grunde in Rndvlfsheim , Cardinal Ranscher -Platz geplant.

Bei den Vorverhandlungen erklärten jedoch die Vertreter der vormaligen Ge¬
meinde Fünshans und des fürster ',bischöflichen Ordinariates in Wien , diesen Plast mit
Rücksicht auf die in Aussicht stehende Abgrenzung der neu zu systemisierenden Pfarre
nicht ganz entsprechend und brachten den Reithofer -Plast in Fünfhans für diesen
Nirchenban in Vorschlag . Hierüber wurden nun die entsprechenden Verhandlungen mit
der Gemeinde Fünfhans eingeleitet , deren Resultat jedoch nur eine langwierige Ver¬
zögerung dieser Banangelegenheit war.  Das Entgegenkommen der ehemaligen Gemeinde

Rndolfsheim , das Interesse , welches die Bewohner dieser Gemeinde dem Kirchenbnue
entgegenbrachten und mehrmals auch durch opferwillige Spenden bethätigten , sowie
nicht zuletzt der Umstand , dass sich die Kosten für den Kirchenbnn auf dem Reithvfer-
Plnste mit Rücksicht ans die Evnfignration und Lage dieses Plastes bedeutend höher
gestellt hätten , als für den Ban auf dem Cardinal Rauscher -Plaste in Rndvlfsheim,
staben dazu gefüstrt , dass im Jahre 1862 im Einverständnisse mit allen betheiligten
Faetvren (das k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht , das fürsterzbischöfliche
Ordinariat in Wien und endlich die Gemeindet der Cardinal Ranscher -Platz in
Rndolfsheim für diesen Ban ausschließlich in Betracht gezogen wurde.

Dieser Plast liegt an der Gabelung der Märzstraße in Rndolfsheim und Fünfhaus.

Die für den Ban erforderliche Area besteht : 1 . aus der Parcelle Nr . 1200/,,
Grundbuch Rndolfsheim , E . (st 1045 ; 2 . aus der Parcelle Nr . 1200/z , Grundbuch
Rndolfsheim , E . st,. 1214 . Auf der ersterwähnten Parcelle war das Eigenthumsrecht
des fürsterzbischöflichen Knabenseminares in Wien als Universalerbe nach weiland
Cardinal Rauscher und im Lastenblatte zu Gunsten der Wiener Baugesellschaft , von
welcher der Cardinal diesen Bauplatz seinerzeit erstanden hat , die Bedingung einverleibt,
dass dieses Grundstück , falls cs zur Verbauung gelangt , nur zur Erbauung einer Kirche
sammt Pfarrhof verwendet werden darf . Die zweiterwähnte Parcelle Nr . 1200 /g
wurde von der Gemeinde Rndolfsheim angetanst , welche mit der auf Grund der
Gemeinde -Ausschussbeschlüsse vom 18 . Juni 1888 , Z . 11211 und vom 16 . Juli 1886,
st,. 12100 abgegebenen, vom niederösterreichischen Landesausschusse unterm 80 . April 1881,
st,. 16808 genehmigten Widmungserklärung vom 26 . April 1861 diesen Platz znm
st,wecke der Erweiterung des Rudolfsheimer Kirchenbauplastes gewidmet , und zugleich
ausdrücklich eingewilligt hat , dass das Eigenthumsrecht an der gewidmeten Grundfläche
seinerzeit bei Errichtung der römisch -katholischen Pfarrkirche , beziehungsweise Pfarr-
pfründc Rndvlfsheim für diese grnndbücherlich einverleibt werde.

Mit Allerhöchster Entschließung vom 22 . Juli 1881 wurde das k. k. Ministerium

für Cultus und Unterricht ermächtigt , das Patronat über die neu zu errichtende Pfarre
in Rndolfsheim , rücksichtlich des Kirchen - und Pfarrgebäudes im Principe auf den
niedcrösterreichischcn Rcligionsfond zu übernehmen.
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Ter Teclsvrgesprengclsiir diese Pfarre wird durch Ereindiernng uns der Pfarre
Iünfhaus und Neindors errichtet werden und soll sich uns die nördlich dun der West¬
buhn gelegenen Theile des XIV . und XV . Bezirkes erstrecken.

Nc' it dieser Abgrenzung Hut sich dus sürsterzbischöfliche Lrdinuriuk in Wien iw
Jahre 1888 einvcrstundcn erklürt und Huben unch zu der beabsichtigten Ereindiernng die
Psurrer vvn Neindors und Innjhans ihre Zustimmung gegeben.

Tie sv ubgegrenzte Psurre ivürde luut Berichtes der bestundenenk. k. Bezirks¬
hauptmannschaft Lcchshans vom 21. Juni 1891 . Z>. 82 .051 beilünsig 85.900 Tcelen
nmsussen und muss duher die zu erbauende Kirche einen stussnngSrunni vvn mindestens
2000 bis 2500 Persvnen Huben, in dein duzu gehörigen Psurrhvse muss für die Unter¬
bringung eines Pfarrers und vvn 8, eventuell 4 Eoopcratoren vvrgesehcn werden.

willen diesen Anforderungen entsprach dus vvm LberingenienrSchaden iin k. k. Mini¬
sterium des Innern verfusste Prvject vvllstündig.

TuS Hanptportal ist gegen den Eardinal 9>anscher-Play gekehrt und der Thurm
genun in die Achse der Mürzstraste gestellt. Nachdem sowohl die Gemeindevorstehung
vvn Nudvlssheim, uls dus sürsterzbischöfliche Ordinariat und dus k. k. Ministerium für
Enltus und Unterricht mit dem Projecte sich einvcrstunden erklürt Hutten, wnrde der
genunnte Oberingenienr mit der Ausführung der Tetailplüne betruut, die zusvlge
Erlasses des k. k. Ministeriums snr Cnltus und Unterricht Vvm8. April 1892 , Z. 18.479
gleichsulls uls zur Ausführung Vvllstündig geeignet befunden wurden; unch dus fürst-
erzbischöfliche Ordinariat in Wien Hut luut Nvte Vvm 21 . April 1892, Z. 8097 den¬
selben Vvllkvmmen zngestimmt.

Anher der bereits erwühnten Widmnngserklürnng, betreffend die Abtretung der
Parcelle Nr . 1200/8 zur Bergröherung des llirchenbaupluNes Hut sich die t>)enicindc
Nudvlssheim nebst der Leistung der ans dieselbe nach der nvch zu treffenden Abgrenzung
des Pfarrsprengels entfallenden Tangente für Hand- und Zugtosten auch zur Zahlung
vvn 80.000 fl. zu den Kosten des Baues , sowie zur Aufbringung von weiteren 20.000 fl.
im Sainmlungswege j10.000 ft. bei dem Baubeginne und 10.000 fl. bei Beginn der
inneren Einrichtung> verpflichtet und hierüber eine Vvm niederösterreichischen Landes-
unsschnsse unterm 28. Juni 1888, Z. 18.166 genehmigte Erklärung ausgestellt.

In diese übernommenen Verpflichtungen hatte die Gemeinde Wien in Gemühheit
des Landesgesehesvvm 19. Tecember 1890, L. G. Bl . Nr . 45 einzutreten. Weiters
war nach dem Projecte für den Vorbau an der Hunptfû ade und für die derselben
Vvrgelegte Ireitreppc nvch ein circa 28 6 m langer, 7 m breiter Grnndstrcifcn des
Eurdinul Nanscherplahes erforderlich, bezüglich dessen Abtretung sich die k. k. n.-ö. Statt-
bultcrci mit dem Erlasse Vvm 18. Mai 1892, Z. 25.861 an den Magistrat mit dein
Beifügen wandte, dass, im Iulle uls die Gemeinde zu diesem geringen Opfer sich ver¬
stehen sollte, eine Erklärung ähnlich der vvn der ehemaligen Gemeinde Nudvlssheim
rücksichtlich der Parcelle Nr . 1200/8 ansgesertigten, abzngeben wäre. Mit dem bezeichneten
Erlasse wnrde die Gemeinde Wien unch unsgesvrdert, nach Prüfung des Prvjeetes , sowie
im I-ullc der bedingungslosenZustimmung die Kosten für die Durchführung der Erd-
urbeitcn im Baujahre 1892 sofort auf sich zu nehmen und die seinerzeit vvn der
Gemeinde Nudolfsheim znm Zwecke dieses Kirchenbanes gesammelten, von der Gemeinde
Wien in Verwahrung genommenen Gelder zur Verfügung zu stellen.
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Über das vom Magistrate diesfalls erstattete Referat fasste der Gemeinderath
in feiner Sitzung am 5» Juli 1892 folgende Beschlüsse!

1. Tie Eenu -inbe Wien anerkeunt die Verpflichtung zur Leistung eines Betrages von 90 .000 fl.
zu den tivsten dieses .Üirchenbanes , ferner eines weiteren Beitrages von 20 .0<X> ft., insoferne dieser
Beitrag nicht durch die freiwilligen Beiträge nusgebracht werde » kennte.

Pen diesen Betreuten sind 10 .000 fl. sesert . lO .tXX» f!. bei Beginn der inneren Einrichtung
und der Rest in drei gleichen Jahresraten , vein 1 . Jänner 1899 an , flüssig zu machen.

2 . Tieselde nimmt weiters ine Sinne des Ersetze -:- vem 7. Mai 1874 , R . E . Bl . Nr . 50
die Bestreitung dertivsten für die Tnrchsnhrnng der Erdardeiten im Betrage van rund 90tX >ft. auf sich.

9 . Tieselde überlässt den für den Vorbau an der Hanptfac -ade und für die derselben vvr-
gelegte J -reilrePpe erforderliche » Straftengrnnd im Aitsinafte von 200 -2 Quadratmeter vvin Eardinal
Rauscher -Platze unentgeltlich zu diesem Zwecke ,, „ d gibt ihre Einwillignng , dass diesbezüglich eine
Widmnngserklnrnng , älnilich der von der ebemnligen ttzenieinde Rudolfsheim rücksichtlich der
Parcelle 1200/3 ausgefertigte » , abgegeben und der k. 1 . n .-v. Ttattbalterei übermittelt tverde.

4 . Tie Personen , welche für den .üirchcnbau subskribiert haben , sind , soserne dieselben die
Beiträge noch nicht eingezahlt haben , zur Zahlung aufzufordern.

ä . Ter Magistrat ivird beauftragt , Vorsorge zu treffen , dass das Projekt vorgelegt wird.

Zufolge Stadlrathsbeschlusses vom 12 . 'August 1892 wurde der Ausführung des
Kirchen - uud Psarrhosbaues am Cardinal Rauscher -Platz aus Grund des vom Magistrale
vorgelegteu Projeetes zugestimmt.

Tie Gemeinde Wien hat sich jedoch eine entsprechende Vertretung in dem den
Bau uud die Abrechnung eoutroliereuden Baueomitk durch vom Bürgermeister zu ent¬
sendende Delegierte bedungen.

Zufolge Erlasses des k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht vom 29 . Se-
tober 1892 , Z . 23 .647 wurden mit Allerhöchster Entschließung vom 22 . Oktober 1892
die Projekte genehmigt und gestattet , dass das Patronat über die neu zu errichtende
Kirche und Pfarre vorbehaltlich der noch zu treffenden Regelung der Verpflichtungen
rücksichtlich der künftigen Erhaltung der kirchlichen Baulichkeiten auf den niederöster-
rcichischen Religionsfond übernommen und der noch unbedeckte uuüberschreitbare Theil-
bctrag per 219 . 180 fl . 99 kr. von den Gesammtbaukosten vorbehaltlich der verfassungs¬
mäßigen Genehmigung ans eben diesem Fonde in entsprechenden Jahresraten bestritten
werde , wovon die erste mit 90 .000 sl. in den Staatsvoranschlag des Jahres 1899 , die
weiteren nach Maßgabe des Bansortschrittes einzubeziehen seien.

Gleichzeitig wurde iu diesem Erlasse ausdrücklich daran erinnert , dass der Gemeinde
Wien außer dem von der bestandenen Gemeinde Rudolfsheim seinerzeit übernommenen
Betrage von 50 .000 fl . nicht etwa nur die Leistung der Erdarbeiten per 3000 fl .,
sondern vielmehr in Gemäßheit der von der Gemeinde Rudolssheim am 4 . Juni 1888
ausgestellten und vom niederösterreichischen Landesansschusse am 28 . Juni 1888 bestätigten
Erklärung , in deren Verpflichtungen die Gemeinde Wien kraft des Landesgesetzes vom
19 . Teeembcr 1890 , L . G . Bl . Nr . 45 unbedingt eingetrete » ist, die Leistung der

gejammten Hand - und Zngkoste » obliegt , welche für den .Kirchenbau mit 00 .250 fl. 70 kr.
für den Psarrhosban mit 10 .294 fl. 40 kr. veranschlagt sind.

Hiebei wurde ferner sestgestellt , dass bei diesem Kirchen - und Psarrhosban als
Bauherr oder Bauwcrber , entsprechend dem für die Bestreitung der Kosten des Ren
baues bestimmten Bertheilnugsmaßstabc selbstverständlich der Religionsfond und die

Gemeinde Wien gemeinsam anzusehen sind . Die k. k. n .-ö. Statthalterei behielt sich vor,

seinerzeit wegen Bestellung des BaneomitHs und Festsetzung eines Bnuregnlativs noch
mit der Gemeinde Wie » das Einvernehmen zu pflegen.
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Uber de» »nt Erlass der k. k, n.-ö. Stattholterei vom 11. Tceember 1802.
80 .130 übermittelten Entwurf des erwähnte» Regulativs, aus welchem auch die

i',usa»ime»selui»g des Baucvinitss zu eutuehiucu war. hat der Stadtrath iusvlge
Beschlusses Vvm 21. Februar 1803 de» Wunsch ausgesprochen, dass der Gemeinde Wien
in dem Baneomitv zwei Stimmen eiugcräumt werden. In dieses CvmitF seien vvm
Bürgermeister zwei Mitglieder des Gemeinderathes zu delegieren, welche zu ihrer
Fnforniativn einen Beamten des Stadthanannes mit berathender Stimme den Evinitö-
bcrathungcn beiznziehen berechtigt sind. Im Falle den Schlingen des Evmitvs nur einer
der beiden Delegierten der Gemeinde bciwvhnt. svll diesem die 2lnsübnng der zwei
stimmen der Otemeinde zustehen. Für den Fall , als die Baupläne solche Ändcrnngen
erfahren sollten, dass infolge derselben der Gesammtbeitrag der Gemeinde per 120.486 fl. 10kr.
eine Erhöhung erfahren sollte, ist vor der Ausführung ein Beschluss der Gemeinde
einzuholen.

Mit Stadtrathsbeschluss Vvm 12. April 1893 wurde zu dem mit Erlass der
k. k. n.-ö. Statthalterei vom 6. April 1803, F. 23.609 übermittelten vom k. k. Mini¬
sterium für Enltns und Unterricht am 30. März 1803 , F . 6143 im Principe
genehmigten Banregnlativ, da den mit Stadtrathsbeschluss Vvm 21 . Februar 1803 aus¬
gesprochenen Wünschen vollständig entsprochen wurde, die endgiltige Znstiinmung der
Gemeinde Wien ertheilt.

Mit Rücksicht auf das anstandslvse Ergebnis der am 5. Mai 1803 abgehaltenen
Ilvcalcommission fand sich die k. k. n.-v. Statthalterei zufolge Erlasses vom 12. Mai 1803.
F . 32 .075 bestimmt, dem Baucomite auf Grund der Bauordnung die. Bewilligung zur
Ausführung dieses Baues nach den vorgelegtcn Plänen gegen genaue Einhaltung der¬
selben und der einschlägigen Bestimmungen der Bauordnung unter nachstehenden Be¬
dingungen zu ertheilen:

1. Die Ausgangsstiegeauf deu Musikchor und die beiden Aufgaugsstiege» zu den Lralorieu
sind >«it Rücksicht auf die Bestimmung des 8 30 der Bauordnung in einer Breite von mindestens
l .i Meter auszusiihrcn und mit Auhaltstaugen zu versehen.

2. Nachdem mit Rücksicht ans den Stil des Bauwerkes die Forderung, dass die sämmtlicbeu
Eiugangsthüren nach äugen aufschlagend eingerichtet werden, füglich nicht gestellt werden kann, sind
bei sämmllichcn Tbüren, iusoserne sie nach innen ausgeheu, die Flügel mit sicher wirkenden Stell¬
vorrichtungenzu versehen und haben die bei den Thüren angebrachtenWindfänge Spielthüren zu
erbalten.

3. Die Ausgangsstiege vom Chor aus deu Thurm und die Eingänge aus die Kirchenböden
sind mit eisernen Thüren in steinernen Gewänden abzuschließen.

4. Der Glockcnstuhl im Thurme ist derart zu eoustruieren, dass seine Aufleger vollkommen
frei liegen und in keine Verbindung mit dem Thurmiuauerwerkc gebracht werden.

ä. Ter Thurm sammt der Kirche und dem Pfarrwohnhausc ist mit einer wirksamen Blip-
schulworrichtuug zu versehen.

3. ES ist für eine entsprechende Ventilation des KirchenraumeS vorzusorgen.
7. Nachdem Gasbeleuchtung in der Kirche prvjectiert ist, sind bei Ausstellung des Gas¬

messers, der Beleuchtungskörper und Robrleituugcn die diesbezüglich bestehenden Vorschriftenzu
beobachten.

8. Säinmtliche Mauern der Kirche und deS Pfarrhvfes sind gegen aufsteigeudc Boden
seuchtigkcit entsprechend zu isolieren und auch die Fußböden in deu nicht unterkellerten Räumen des
Pfarrhvfes in dieser Richtung entsprechend zu versichern.

0. Bei allen Eonstruetiouen ist daraus zu sehen, dass sowohl die in Verwendung kommenden
Baumaterialien, als auch der Baugrund nicht über dnS zulässige Maß in Anspruch genommen
werden.
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schließlich wurde es als sehr wünschenswert bezeichnet, dass die Kirche, welche sich in
exponierter Lage befindet, womöglich heizbar eingerichtet werde.

Am 27. September 1893 fand in Anwesenheit Sr . Majestät des Kaisers die
feierliche Grundsteinlegungzum Baue dieser Kirche statt.

Bau der Kirche in Favoriten . — Das Kirchenbaucvmite in Favoriten hat im
Manate März 1892 gleichzeitig bei der k. k. n.-ö. Statthalterei und dem Stadtrathe
Eingaben mit der Bitte überreicht, dahin zu wirken, dass der X . Bezirk bald eine große
neue Kirche und Pfarrei erhalte, da dieser Bezirk bei einer Bewvhuerzahl van rund
90.000 Personen nur eine Kirche besitze.

Über Erlass der k. k. n.-ü. Statthaltcrei vom 25. Marz 1892, Z. 18.000 hat der
Magistrat am 3. October 1892 über die Nothwendigkeit dieses .Kirchenbaues und alle
einschlägigen Verhältnisse eingehend berichtet.

Über den Antrag des Magistrates vom 6. November 1892 beschloss der Gemeiude-
rath , es seien die der Gemeinde gehörigen, sogenannten Gasselseder'schen Gründe im
X. Bezirke, Einlagszahl 2090 , Cat.-Parcelle 921/2 und 922/2 für den beabsichtigten
Kirchen- und Pfarrhvfbau zu reservieren und sei dem Kirchenbaucvmite die seinerzeitige
unentgeltliche Überlassung des erforderlichen Grundes zuzusichern, jedoch nur auf
fünf Jahre und gegen dem, dass die Gemeinde in der Mittlerin eiligen Verfügung über
diese Gründe in keiner Weise behindert werden darf, sowie dass derselben aus diesem
Kirchenbaue außer der Grundüberlassuug und den gesetzlichen Hand- und Zugkosten keine
Auslagen erwachsen dürfen. Der über die gedachten Gründe führende Theil der Neusalz¬
gasse sei im Falle der Erbauung der in Rede stehenden Kirche aufzulassen.

Von diesem Beschlüsse wurde sowohl die k. k. n.-ö. Statthalterei , als auch dasKirchen-
baucvmite in die Kenntnis gesetzt.

Mit Statthalterei -Erlass vom 2. Februar 1893, Z. 3154 wurde zufolge Erlasses
des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 8. Jänner 1893, Z . 27 .772 eine
Zusammentretung sümmtlicher betheiligten Factoren angeordnet, um zu erörtern, ob nicht
mit Rücksicht auf die künftige Entwicklung des X . Bezirkes und die Bevölkerungs-
Zunahme zwei neue Kirchen und aus welchen Plätzen dieselben zu errichten, dann in
welcher Weise die bezüglichen Kosten aufznbringen und wie die neuen Pfarrsprengel zu
begrenzen wären.

Diese Zusammentretung hat am 27 . Mürz 1898 stnttgefunden. Bei derselben
wurde von sämmtlichen Connuissions-Mitgliedern in Aussicht genommen, dass zunächst
eine zweite Kirche auf den bezeichneten Gasselseder'schen Gründen erbaut werde, worauf
dann, um den Seelsorgebedürfnissendes dem X. Bezirke einverleibten Theiles von
Jnzersdvrf zu genügen, seinerzeit eine dritte Kirche auf dem Laube-Platze zu erbauen wäre.

Nach Vollendung des Baues der dritten Kirche könnte sodann an die Regulierung
der Pfarrsprengel an der Gemeindegrenze Wiens geschritten werden. Weiters wurde
eonstatiert, dass für den geplanten Kirchenbau keine Geldmittel verfügbar sind, sondern
erst ein Betrag von 20.000 fl. seitens des Allgemeinen Wiener Kirchenbauvereines
in Aussicht gestellt ist, und dass das Kirchenbaucvmite die Kosten für die seinerzeitige
innere Ausschmückung der Kirche wenigstens zum Theile durch Sammlungen auf¬
bringen wolle.
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Von dem Resultate der fraglichen E unseren, ; wurde die k. k. n .-ö. Statthalterei

unter Anschluss einer Abschrift des Commissivns -Protvkolles mit dem Magistratsberichte
twm 29 . März 1893 , Z . 19 .930 in die Kenntnis gesetzt.

Die Verhandlung wegen Übernahme der weiteren Kasten und des Patronates
über die zu erbauende Kirche seitens des niederösterreichischen Religionsfvndes wird
van der k. k. n .- ö. Statthalterei gepflogen.

Die Gemeinde Wien wird seinerzeit zur Bestreitung der Hand - und Zugskosten

herangezogen werden , welche sie zu leisten gesetzlich verpflichtet ist und die sich ans 5,0 .000
bis 60 .000 fl . belaufen dürften.

Auch hat die k. k. n .-ö. Statthalterei die Erwartung ausgesprochen , dass die Gemeinde
für diesen Kirchenban eine Subvention widmen werde , wie sie dies bereits mehrfach in
mnnificenter Weise gethan habe.

Das vom Architekten Richard Jordan verfasste Project für den Ban dieser

Kirche , dessen Ausführung mit einem Kostenaufivande von circa 360111 >0 fl. verbunden
sein wird , wurde vom Stadtbauamte geprüft , und , nachdem der Stadtrath zufolge
Beschlusses vom 5 . September 1893 namens der Gemeinde Wien der Ausführung des
gedachten Kirchenbaues nach diesem Projecte auf den Gasselseder 'schen Gründen zugestimmt
hatte , mit Bericht vom 12 . September 1893 , I, . 96 .6 -16 der k. l . n .-ö . Statthaltern zur
Genehmigung vorgelegt.

Bau der Kirche in Breitenfeld . — Bezüglich dieses Kirchenbaues ist zu bemerke»
dass mit der Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 15,. Mai 1889,
I . 1808 über die Beschwerde der Gemeinde Wien die Entscheidung des k. k. Ministeriums
für Cultus und Unterricht vom 6 . August 1888 , I .' 8720 , betreffend die Verpflichtung
zur Bedeckung und Einbringung der von der Psarrgemeinde Breitenseld zu leistenden
Eoneurrenzbeiträge aufgehoben wurde.

Im Grunde dieser Entscheidung ist nun der Gemeinde Wien aus dem vorhan¬
denen Kirchenbaufonde ein Theil bis zum Höchstbetrage von 12 .000 fl. Evnventions-
münze sammt dem Fructificate für Hand - und Zugkosten gntzurechuen , welcher Betrag
sanimt Zinsen Ende 1893 derart angewachsen war , dass für die Gemeinde Wie»
namens der Psarrgemeinde ein effektiver Beitrag zn den Bankosten nicht entfällt.

Mit dem Bane dieser Kirche wurde im Jahre 1894 begonnen.

Bau der Kirche in Simmering . — Bereits im Jahre 1872 waren einige Bürger
von Simmering in der Absicht zusammengetreten , ein Comite mit der Aufgabe zn
bilden , einen Fond zur Bestreitung der Kosten für den Bau einer neuen Pfarrkirche
in Simmering zu sammeln.

Ohne dass dieses Comite sich rechtlich constitnierte , wurden doch Sammlungen
von Beitrügen vorgenommen und von dem damaligen Pfarrer Mathias Ziegler  einst¬
weilen in Aufbewahrung übernommen . Die Ungunst der Verhältnisse des Jahres >873
und dessen Nachübel ließen das begonnene Werk stille stehen , so dass bis zum
Jahre 1885 die Angelegenheit ans sich beruhen blieb . Nur der genannte Pfarrer
benützte jede Gelegenheit , dem Funde neue Beitrage zufließcn zu lassen . Erst im
Jahre 1885 wurde das Comite erneuert.

Der Genieindeausschuss von Simmering hatte in der am 15 . Jänner 1886
qbgehalkenen Sitzung den Beschluss gefasst , dem Fonde zur Erbauung der projektierte»
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Kirche den erforderlichen Plan am Marktplätze zu widmen ; das Eomite des Kirche»

danfvndes habe jedoch der Gemeindevertretung die Baupläne »nd Kostenvoranschläge
zur Einsicht und Genehmigung vorzulegen und solle mit dem Bane der Kirche nicht
früher begonnen werden , bis nicht zwei Drittel der prüliminierten Kosten als vorhanden
ansgewiesen sind . Die physische Übergabe des Platzes habe ebenfalls erst z» diesem
Zeitpunkte zu erfolgen.

Im Jahre 1888 wurde anlässlich des vierzigjährigen Regierungs - Jubiläums
Deiner Majestät des Kaisers von dem Gemeindeansschnssc in Simmering die Bildung
eines Bereines zur Beschaffung der Mittel für die Erbauung der neuen Pfarrkirche
beschlossen , dessen Statuten mit Statthalterei -Erlass vom 22 . Juli 1890 , Z . 8 .809
genehmigt wurden.

In den Anschauungen über den geeignetsten Platz zur Erbauung der Kirche hat
ein Wechsel platzgegriffen , indem nnnmehr ein von der Pfeifer - , Geiselb erg und Lory-
gasse und einer noch nicht eröffneten Gasse begrenzter Platz in der Verlängerung der
Mantnergasse als hiezu geeigneter befnnden wird , der allerdings noch nicht im Besitze
der Gemeinde ist.

Die zur Erbauung der neuen Pfarrkirche in Simmering vorhandenen Ionde sind
folgende:

-n> In Verwahrung des Techants Leonhard Karpf befinden sich die ans den Spenden
der Gemeinde , des Pfarrers Mathias Ziegler und einzelner Privaten herrührcnden
Beträge sammt Zinsenznwachs im Betrage von etwas über 83 .000 fl . in Wert¬
papieren , die sämmtlich ans die Kirche St . Laurenz in Simmering als Iond
zur Erbauung einer nenen Pfarrkirche daselbst vinculiert sind;

b ) in Verwahrung der Gemeinde Wien befindet sich die Spende des Karl Ferdinand
Mautner von Markhof per 5000 fl . ;

c > in Verwahrung des Kirchenbauvereincs befinden sich die bisher gesammelten Bei¬
träge in der Höhe von eirca 500 fl.

Im Besitze der cinverleibten Gemeinde Simmering wurden keine ans diese Ange¬
legenheit sich beziehende Acten vorgefunden . Das Stadtbanamt , welches im Jahre 1891
zur Abgabe einer Äußerung hinsichtlich der Platzfrage anfgefordert worden war , hat

die Erbauung einer Kirche auf dem Marktplatze als nicht empfehlenswert bezeichnet,
weil dieser Platz für den Ban einer Kirche mit einem der Bevölkernngszahl von
Simmering entsprechenden Fassnngsranme zu klein ist . Seitens des Stadtbnnamtes wurde
beantragt , die zu erbauende Kirche in die Achse der verlängerten Mantnergasse zu
stellen , weil die ans einem dort zu schaffenden Platze zu erbauende Kirche als ein
architektonisches Bauwerk vortheilhast in allen seinen Thcilen zur Geltung kommen
könnte und weil ein solcher Ban auch zur raschen Verbauung dieses Bezirkstheiles
beitragen würde.

Seit Ende des Jahres 1891 ruht die Angelegenheit betreffs des besprochenen
Kirchenbanes und dürste die Ursache hievon darin liegen , dass die erforderlichen Bau¬

kosten bisher nicht zum größeren Theilc ansgebracht werden konnten.

Ban einer Kirche in Breitensee . — Der Gemeindeansschnss der vormaligen
Gemeinde Breitensee hat in seiner Sitzung am 15 . Mürz 1889 beschlossen , das im
Grnndbnche Breitensee , Einlagszahl 06 inneliegende Haus Eonscriptionsnnmmer 32 in
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Breitensec sammt dazugehörigen Gründe», Pareelle Nr . 79, 77/i , 77/z und 78, dann
die im Grnndbuche Breitensec, Einlagszahl 85 inneliegende Pareelle Nr . 76/32 mit
der Bestimmung anzukanfen, einen entsprechend grasten Theil dieser Realitäten als
Kirchenplap zu reservieren.

Der niederösterreichische Bandes-Ausschuss hat mit Erlass twm ll . April 1889,
Z . 11.501 die Bewilligung zn dem gedachten Ankäufe ertheilt. Am 15. Juni 1ft!>»
war van der Gemeinde Breitensec beim k. k. Ministerium für Enltns und Unterricht
eine Eingabe mit der Bitte überreicht warben, dahin wirken zn wallen, dass in
Breitensec eine kathvlische Pfarre errichtet und durch Gewährung einer Subvention
van Seite des niederösterreichischen Religionsfondes daselbst die Erbannng einer der
Einwohnerzahl entsprechenden Pfarrkirche ermöglicht werde. Begründet wurde dieses
Ansuchen damit, dass während in, Jahre 1ft56 Breitensec 43 Häuser mit 770 Ein¬
wohnern zählte, während die Einwohnerzahl im Jahre 1890 bei 6000 , darunter 900
schulpflichtige Kinder betrug.

Für die Erbannng der Kirche und des PfarrhafeS wurde van den eingangs erwähnten
Realitäten mit Beschluss des GemeindeauSschnsscs in Breitensec vom 7. October 1,890
eine Area im Ausmaste von 600 Quadratklafter bestimmt.

In der am 11. April 1ft92 abgehaltenen Sitzung des CentralansschnsfeS des
Allgemeinen Wiener Kirchenbauvereines wurde dem Kirchenbanvereine in Breitensee
eine Subvention von 20 .000 fl. Natenrcnte gegen dem bewilligt, dass der Beginn des
Baues innerhalb zweier Jahre , d. i. bis zum 11. April 1ft94 erfolgt. Der Gemeinde¬
rath der Stadt Wien hat über Ansuchen des Kirchenbanvereinesin Breitensec zufolge
Beschlusses vom 14. Qetober 1892 von der der Gemeinde Wien gehörigen Realität
Einlagszahl 65 und 66 in Breitensee eine Grnndfläche von 3265 Quadratmeter zum
Zwecke des Kirchen- und Pfarrhofbanes ans die Dauer von 10 Jahre » in der Weise
reserviert, dass der für obige Bauten erforderliche Grund im Falle der Erbannng dieser
Kirche unentgeltlich überlasse» wird, dass jedoch die Gemeinde dadurch bis dahin in
keiner Weise in der Bcrwendnng, eventuell Berpachtnng des Grundes behindert werden
kann und derselben ans dieser Grnndüberlassnng keinerlei Kosten erwachsen dürfe».

Hiebei wurde weiters bedungen, dass der Gemeinde Wien seinerzeit das Project
für den Kirchenban vorgclegt werde. Nachdem mit Erlass des k. k. Ministeriums für
Enltus und Unterricht vom 5. Tecember 1892 , Z. 26 .874 eine Reihe von Forderungen
ausgestellt worden war, an deren Erfüllung die Genehmigung deS fraglichen Kirchen¬
baues geknüpft wurde, legte der Verein dem Magistrate ein Project zur Genehiiiigniig vor,
wonach die neue Kirche ans dem zwischen der Hauptstraße, Kendlergasse, Anlonsgassc und der
neu zn eröffnenden Gasse liegenden Theile der städtischen Realitäten, Einlagszahl 65
und 66 in Breitensee im beiläufigen Ansmaste von 3400 Quadratmeter erbaut werden
soll, und die Kosten mit rund 100.000 fl. für den Bau selbst und mit 24 .000 fl. für
die innere Einrichtung veranschlagt wnrden.

Hinsichtlich der Bestimmung des Pfarrsprengels hat sich das fürsterzbischösliche
Ordinariat dahin ausgesprochen, dass derselbe auf das Gebiet der ehemaligen Gemeinde
Breitensee zu beschränken sei.

Nachdem seitens des sürsterzbischöflichen ConsistoriumS die erbetene Ilbernahme
des Patronats abgelehnt worden war, wendete sich der Breitenseer Kirchenbanverein
mittels einer Eingabe an die Gemeinde Wien mit der Bitte, das vorgelegte Bauobjeet
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zu genehmigen , das Patronat über die zu erbauende Kirche zu übernehmen und eine

Subvention zum Baue der Kirche zu gewähren . Hierüber hat der Gemeinderath in

seiner Sitzung vom 7 . November 1893 folgenden Beschluss gefasst.
1 . Für den Bau der neuen Kirche wird der zwischen der Hauptstraße , Kendlergasse , Antons¬

gasse und einer neu projektierten (Hasse gelegene Thcil der städtischen Realitäten EinlagSzahl 65

und 66 in Breitensee im Ausmaße von circa 3460 Quadratmeter und für den Bau eines Psarr-

pofes die an der neu projektierten Gasse entstehende Mittelbaustelle im Ausmaße von 288 Quadrat¬

meter unter dem im Gemeinderaths beschlnsse vom 14 . Qctober 1892 ausgestellte » Vorbehalte

reserviert.
2 . Das Ansuchen um Übernahme des Patronates über die Kirche wird abgelehnt.

Bau einer neue » Kirche in Ottakring . — Ter Gemeindeausschuss der vor¬

maligen Gemeinde Ottakring beschloss am 22 . April 1881 zu dem Zwecke der Er¬

bauung einer Kirche und eines Pfarrhauses die Parcellen 1, 2 , I -t der Baugruppe L

und den ganzen Platz innerhalb der Stern -, Schul -, Wagner - und Tegengasse im Gesammt-

auSmaße von 1403 " 2 ' 7 " j» Ottakring um dem Pauschalpreis von 10 .000 fl . von

der Eentral -Bodenereditbank anzukaufen.

Mit Rücksicht auf diesen Beschluss wurde mit Erlass der k. k. n .-ö. Statthalterei

vom 27 . Oktober 1892 , Z . 09 .020 das von den Architekten Wielemanns und Reuter

für diesen Kirchenbau verfasste und von dem in Angelegenheit desselben berufenen

Schiedsgerichte theilweise nmgearbeitete Projekt der Gemeinde Wien als Rechtsnach¬

folgen » der bestandenen Gemeinde Ottakring zur Einsichtnahme und Meinungsäußerung

zugemittelt.
Ter Stadtrath hat in seiner Sitzung am 25 . Jänner 1893 die Zustimmung zur

Erbauung einer Pfarrkirche auf dein Stephanieplatze im XVI . Bezirke nach dem ihm

vorgelegten , einen Gesammtkostenanfwand von 303 .052 fl . erfordernden Projekte gegen

dem ertheilt , dass hinsichtlich der Baulinienbestimmung bezüglich Situierung der Kirche

vor Einreichung um den Bauconsens einzuschreite » ist. Auch hat sich die Gemeinde

eine Vertretung in dem den Ban überwachenden Baucomits bedungen.

Zufolge des Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 19 . September 1892,

Z . 20 .702 wurde das Kirchenbaneomitö , welches dem umgearbeiteten Projekte ebenfalls

zugestimmt hatte , vom Magistrate ansgefordert , nachznweisen , wie hoch sich der zum

Zwecke deS Kirchenbaues gesammelte Fond beläuft , ferner nnzugeben , ob in diesem Fonde

auch die Spende des verstorbenen Eardinals Fürsterzbischof Gangelbauer  per 20 .000 fl.

mitinbegriffen ist und wegen Übernahme des Patronates seitens des Fürsterzbischvss

von Wien das Geeignete einzuleite » .

Tie gegenwärtig vorhandene Kirche in Ottakring wurde im Jahre 1790 erbaut,

und befindet sich noch im guten Bauzustande ; dieselbe war aber nur für die religiösen

Bedürfnisse der damals etwa 90 Häuser zählenden Ortschaft berechnet und besitzt bloß

einen Fassungsraum für 350 bis 400 Personen , während die bestandene Gemeinde

Ottakring nach der Zählung vom Jahre 1890 fast 02 .000 Einwohner besitzt.

Über Ansuchen des Kirchenbaucomitüs wurde mit Gemeinderathsbeschluss vom

1 . August 1893 die Situierung , sowie die Bauflucht für die Ausführung auf dem

Stephanieplatze auf Grund des vorgelegten Situationsplanes genehmigt und die zur

Ausführung dieses Kirchenbaues erforderliche Grundfläche im Ausmaße von 2579 Ouadrnt-

meter dem Ottakringer Kirchenbauvereine gegen dem übergeben , dass derselbe die Kosten

der Tabularertlärung , sonne die sonstigen Übertragungsgebüren sammt Zuschlägen trägt.
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In Ergänzung dieses Gemeinderathsbeschlusses wurde zufolge Stadtrathsbeschlusses
voni 1 . September 1893 der für den Kirchcnbau nm Stephanieplatze erforderliche
Grund bis zum äusseren Rande des herzustellenden Trottoirs im Ausmaße von
2579 Quadratmeter an den Ottakringer Kirchenbauverein gegen dem überlassen , dass der
Verein sich verpflichtet , ein ordentliches Trottoir nm die Kirche herzustellen und zu
erhalten.

Nach dem Jahresberichte für das Vereiusjahr 1393 beziffert sich der Baufvud
für die in Rede stehende Pfarrkirche mit Hinzurechnung des Wertes des Kirchen - und
Psarrhvfbauplatzes , dann des Grundes für einen Pfarrhofgarten und der Kirchenbau¬
pläne , endlich der anzuhoffenden Spende ans dem „ Allgemeinen Wiener Kirchenbau-
sonde " per 20 .000 fl . auf 225 .01t , fl . 47 kr. im Baren und in Wertpapieren.

Kirchenbau i » Kaisermühlen im II . Gemeindebezirke . — In den letzteren
Jahren ergab sich die Nothwendigkeit , für die infolge der Douanregulierungsarbeiten
von der Leopoldstadt getrennte , von der Pfarre St . Johann ohne alle regelmäßige
Eommuuieation eine Stunde entfernte , an Zahl stetig zunehmende Bevölkerung von
Kaisermühlen eine zur Abhaltung des Gottesdienstes passende Nothkirche herzustellen.

Nachdem am 24 . April 1887 die feierliche Grundsteinlegung zu der zu erbauenden
Herz Iesu -Basilica stattgefunden hatte , gieng man sofort daran , diese Nothkirche in der
Weise zu schaffen , dass ein Theil der Kirche und zwar das Presbyterium nach dem
definitiven Plaue vollständig und au dasselbe anschließend ein Theil des Kirchenschiffes
mit einer Fronte von zwei Fenstern und zwar nicht in der ganzen Höhe erbaut , dieser
Theil provisorisch eingedeckt und mit einer gleichfalls provisorischen Abschlussmauer ver¬
sehen wurde

Tein Kirchenbauvereine ist es ungeachtet seiner beschränkten Geldmittel gelungen,
bereits zu Ende des Herbstes 1887 den Bau in der vorgeschilderten Weise auszusühren
und mit der nothwendigsteu inneren Einrichtung auszustatten , so dass im Qctober 1887
die Benediction dieses Theiles der Kirche ersvlgeu konnte . Seit dieser Zeit findet in
diesem selbständigen Kircheutheile ein regelmäßiger Sonn - und festtäglicher Gottesdienst,
sowie monatlich eine heilige Messe für die Schuljugend in Kaisermühlen statt.

Im Frühjahre 1892 wurde endlich au den Ausbau der Kirche geschritten , was
nur mit Zuhilfenahme der aus dem Allgemeinen Wiener Kircheubausonde gespendeten
Geldsumme von 20 .000 fl. und dadurch ermöglicht wurde , dass der Stadtbaumeister
Ernst Krombholz,  welcher Mitglied des Vereines war und denselben seit Jahren in
munifieenter Weise unterstützte , mit verhältnismäßig geringen Theilzahlungen seiner Ver¬
dienstsumme sich begnügte . Im Spätherbste 1892 wurde der Rrhbau der Kirche mit
Ausschluss des prvjeetierten Thurm - und Tauscapellen -Anbaues vollendet.

Durch das am 27 . Jänner 1893 erfolgte Ableben des Ernst Krombholz  wurde
für den Kirchenbauverein eine missliche Situation geschaffen , weil die Erben ans die
möglichst baldige Begleichung der restiercndeu Bauschuld von 40 .079 fl . 0 .3 kr. drangen,
anderseits aber die zwingende Nothwendigkeit herantrat , den Bau wenigstens soweit zn
vollenden , als hiezu die hergestellte innere und äußere Eiiigerüstung des Rohbaues
noch erforderlich ist.

Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse hat der Gemeinderath über Ansuchen des
Kirchenbnuvereines demselben zufolge Beschlusses vom 10 . Jänner 1894 , vom Jahre 1894
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angefangen durch 5 Jahre eine Subvention von je 2000 fl ., zusammen 10 .000 fl . gegen
dem bewilligt , dass diese Subvention dann als unverzinslicher Vorschuss zu betrachten -ist,
wenn die Gemeinde aus dem Titel der Hand - und Zngrobot in Anspruch genommen
werden sollte . —

Behufs Berathnng über die Errichtung neuer Pfarrsprengel und Erbauung neuer
Kirchen und Pfarrhöfe in Wien wurde von dem Statthalter Graf KielmannSegg mit
Jnstimmung des Fürsterzbischofs von Wien Dr . Anton Grüscha und des k. k. Mini¬
steriums für Cultus nnd Unterricht für den 19 . April 1893 eine commissionelle Be¬
rathnng angeordnet , nnd hiezu Vertreter des sürsterzbischöflichen Ordinariates , des
Allgemeinen Wiener Kirchenbauvereiues nnd der Gemeinde Wien eingeladen . Hiebei

wurde zunächst eonstatiert , dass die Seelenzahl der bestehenden Pfarren Wiens eine
ausserordentlich verschiedene ist, nnd dass die Pfarren auch territorial sehr verschieden

nnd unzweckmäßig situiert sind und insbesondere im 1. Bezirke die meisten Pfarren sich
befinden . Tie größten Übelstände bestehen diesfalls in Favoriten . Diese Pfarre , welche
nach Exeindierung des Rudolsshügels von der Pfarre Jnzersdorf 90 .000 Seele » zählt,
hat Eine Kirche mit einem Fassnngsranme für 1500 Personen ; Breitensee hat mir Eine
Kirche mit einem Fassnngsranme für bloß 120 Personen ; Simmering hat nur Eine

Kirche für 700 Personen ; Meidling hat bei 58 .000 Seelen nur Eine Kirche mit einem
Fassnngsraume für 3000 Personen ; St . Josef in Margarethen hat bei 48 .000 Seelen

nur Eine Kirche für 500 Personen , Ottakring besitzt nur,Eine Kirche für 420 Personen
bei 58 .000 Seelen re.

Es wurde ein Programm entworfen , welche Kirchenbauten und in welcher Reihen¬

folge nach Maßgabe des Bedarfes in den nächsten 10 Jahren durchgeführt werden sollen.
Bei der zweiten , am 2 . Juni 1893 stattgehabten Conferenz einigten sich sämmt-

liche Dheilnehmer dahin , dass in den nächsten 10 Jahren , nnd zwar in der I . Periode
neue Kirchen : in Margarethen am Einsiedlerplatze , in Favoriten ans den Gassel-
jeder scheu Gründen und in Breitensee ; in der II . Periode in Meidling nnd Simmering;
in der 111. Periode in der Tonanstadt nnd in Favoriten auf dem Laube -Platze und in
der IV . Periode in Döbling und in der Leopoldstadt am Volkertplatze zu erbauen

wären . Überdies sollen die Pfarren bei den Lazaristen in Währing und am Reuban
nnd bei den Redemptoristen in Hernals errichtet werden . Das Gesammtersordernis für

die innerhalb der nächsten 10 Jahre zu erbauenden Kirche » mit einem Fassnngsranme
für je 2000 bis 2500 Personen beläuft sich, da sich die Kosten für den Ban einer

solche» Kirche sammt Pfarrhof nnd der inneren Einrichtung mit rund 400 .000 fl.
berechnen , auf circa 3,000 .000 fl.

Wegen Aufbringung dieser Mittel werden die Verhandlungen fortgesetzt werden.

v) zlfarrsprkngtl-Wgclung anlässlich der Erweiterung des Wiener Gemeindegebietrs.
Infolge der Vereinigung der Vvrortcgemeinden mit der Gemeinde Wien hat sich

die Nothwendigkeit ergeben , die Sprengel einer Reihe von römisch -katholischen Pfarren

an der Peripherie des erweiterten Wiener Gemeindegcbictcs einer Regelung zu unterziehe » .

Der Magistrat hat die diesbezüglichen Verhandlungen im Einvernehmen mir dem
snrsterzbischöflichen Ordinariate , den betheiligten Pfarrämtern , Psarrgemeinden , sowie
dem jeweiligen Kirchenpatrone durchgesührt und die Nenbegrenzung der Pfarrsprengel
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Lainz, Hütteldorf, Tarabach, Sievering, Grinzing, Kahlenbergerdvrf und Nussdvrf in
der Weise vargcschlagen, dass die äußeren Grenzen dieser Pfarren mit der neuen
Geineindegrenzevan Wien zusammenfallen.

Die Durchführung dieser Ncuabgrenzung erfvlgte im Jahre 1892.
Bau der Neuabgrenzung der an der Ost- und Südgrenze Wiens gelegenen Pfarren

musste bis heute abgesehen werden, da dieselbe, abgesehen von den Schwierigkeiten
privatrechtlicher Natur , die Errichtung mehrerer neuen Pfarreien und die Erbauung von
mindestens drei neuen Kirchen bedingt hätte, und weil die definitive Gestaltung dieser
Pfarrsprengel zweckmäßiger auf jenen Zeitpunkt verschoben wird, zu welchem diese derzeit
noch wenig bevölkerten Gebietstheile gleichmäßig verbaut sein werden.

f) Asrarlitischr Gemeinden.
Auf Grund der Verordnung der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 29. Februar 1892,

Z . 8981 , betreffend die Matrikenführuug für die Israeliten wurden am 1. Mai 1892,
mit welchem Tage die bezeichnet«: Verordnung in Wirksamkeit trat , von dem Vorstände
der israelitischen Cultusgemeinde in Wien folgende Vorstaudsbeschlüsse zur allgemeinen
Kenntnis gebracht:

I . Die Gebnrtsmatriken werden für das ganze Gebiet der Cultusgemeinde im Matrikclamte
der israelitischen Cultusgemeinde derzeit l . Bezirk, Seitenstettengasse Nr . 4 einheitlich geführt . Mit
Rücksicht auf den großen Umfang des Gebietes werden in verschiedenen Bezirken Wiens Anmelde¬
stellen creiert , und zwar vorläufig:

1.  für den I. bis inclusive XI. Bezirk das Matrikelamt I., Seitenstettengasse Nr. 4,
2.  für die Bezirke XII bis inclusive XV die Kanzlei der aufgelösten Cultusgemeinde Sechshans

in Fünshaus , Turnergasse Nr . 22,
9. für den XVI . und XVIl . Bezirk die Kanzlei der aufgelösten Cultusgemeinde Ottakring,

Hubergasse Nr . I <) und
4. für den XVIII . und XIX . Bezirk die Kanzlei der ausgelösten Cultusgemeinde Währing in

Währing , Wienerstraße Nr . 39.
II.  Tranungsmatriken werden an nachstehenden5 Orten geführt:
1. beim Rabbinate in der Seitenstettengasse Nr . 4 durch Lberrabbiner Tr . Adolf Jellinek,
2. beim Rabbinate in der Leopoldstadt , Ferdinandstraße Nr . 23 durch Oberrabbiuer Tr . Moriz

Güdemann,
3. beim Rabbinate für die Bezirke XII bis XV Fünfhaus , Turnergasse Nr . 22 durch Rabbiner

Tr . Adolf Schmiedl,
4.  beim Rabbinate für die Bezirke XVI und XVII Ottakring, Hubergasse dir. 19 durch Rabbiner

Tr . Moriz Deutsch,
ü. beim Rabbinate für die Bezirke XVIII uud XIX Währing , Wienerstraße Nr . 39 durch RabbinerTr . Tnvid Brüll.

III.  Tie Sterbematriken werden im Mntrikcnamte der israelitischen Cultusgemeinde I. Bezirk,
Seitenstettcngasse Nr . 4 einheitlich geführt.

Diese getroffene»Maßregeln wurden zufolge Statthalterei -Erlasses vom 25 .Mai 1892,
Z . 30.178 zur Kenntnis genommen. Nachdem sich jedoch das k. k. Ministerium deS
Innern laut Erlasses vom 25. Jäuuer 1892, Z. 25 .741 die Entscheidung wegen Errichtung
von Anmeldestellen Vorbehalten hatte, wurde der Vorstand der israelitischen Cnltus-
gemeinde in Wien anfgefordert, unter Darlegung der Nothwendigkeit, sowie der Functionen
der vorläufig errichteten Anmeldestellen »in deren Genehmigung abgesondert im Wege
des Magistrates bei der k. k. n.-ö. Statthalterei einzuschreiten.

Mit Knnbmachung vom 29. April 1892 wurde vom Magistrate öffentlich ver-
lantbart , dass sich die k. k. n.-ö. Statthalterei auf Grund des Gesetzes vom 21 . März 1890,
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R . G. Bl . Nr . 57 »nd der Verordnung des k. k. Ministeriums für Cnttus und Unterricht
Nom 4. Tcccmbcr 1891. L. G. Bl . Nr . 63 bestimnit gefunden hat, die Matrikcnführnng
für die Israeliten in Niedcrösterreich mittels einer in das Landesgcsctz- und Verordnungs¬
blatt ailfgenonimcnen Verordnung neu zu regeln und das niederösterreichische Vcrwaltungs-
gcbiet in 13 Matrikcnbezirke für die Israeliten einzntheilcn, deren Sprengel mit den
durch die obenerwähnte Verordnung sestgestellten israelitischen Cultnsgeineindesprengeln
zusammenfalleu. und dass diese Verordnung am 1. Mai 1892 in Wirksamkeit tritt . Ter mit
Zustimmung der k. k. n.-ö. Statthalterei von der türkisch-israelitischen Gemeinde Sephardim
als Matrikenführer bestellte neue Secretär Tr . Edmund Th aler  wurde im Sinne des
<9esetzes vom 10. Juli 1868, R . G. Bl . Nr . 12 vom Magistrate am 14. Jänner 1892
beeidet.

g) Mligionsgenostenschaft der MrslkiMischk» Methodisten.
Über Ansuchen der Anhänger des Glaubensbekenntnisses der Wesletzanischen

Methodisten um staatliche Anerkennung als Religivnsgcnossenschnft finden seit dem Jahre 1892
Verhandlungen statt, ohne dass dieselben bis heute zum Abschlüsse gelangt sind.

ti) Errichtung einer serbischen, griechisch-orientalische» Kirchengeineinde in Men.
Wie bereits im Verwaltungsberichte für daS Jahr 1887 erwähnt worden ist,

haben die in Wien wohnenden Serben des orientalisch-orthodoxen Glaubensbekenntnisses
ein eigenes Bet- und Schulhaus ini III . Bezirke, Veithgasse erbaut.

Dieselben beabsichtigen jedoch auch eine selbständige Pfarrgemeinde im Sinne des
Gesetzes vom 20 . Mai 1874, N. G. Bl . Nr . 68 zu errichten, welche die in Wie»
wotuchasken Serben des griechisch-orientalischen Glaubensbekenntnisses umfassen soll und
sind um die staatliche Genehmigung hiezu eiugeschritten.

Der Magistrat hat die vorgelegten Statuten begutachtet und an die k. k. n.-ö. Statt¬
halterei geleitet, eine Entscheidung hierüber ist jedoch bisher nicht erfolgt.

>) Eompetenz der politischen Lehörde» zur Entgegennahme der Meldung des Austrittes ans
einer Kirche oder Ketigiousgenostenschast.

Anlässlich angeregter Zweifel über die Competenz der Politischen Behörden zur
Entgegennahme der im Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Mai 1868, N. G. Bl . Nr . 49
vorgesehenen Meldung des Austrittes ans einer Kirche oder Religionsgenosscnschaft, hat
daS hohe k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht mit dem Erlasse vom 4. Sep¬
tember 1892 , Z. 8286 Nachstehendes der k. k. n.-ö. Statthalterei eröffnet:

Durch 1 der Ministerinl-Verordnung vom 19. Jänner 1869, R . G. Bl . Nr . 13
ist zur Entgegennahme der Erklärung des Austrittes aus einer Kirche oder Neligions-
genossenschaft die k. k. politische Bezirksbehörde (BczirkShanptmannschaft) des Wohn- oder
Aufenthaltsortes des Meldenden und in jenen Städten , die eigene Gemeindestatuteu
tzaben, die mit der politischen Amtsführung betraute Gemeinde berufen; die Competenz
dieser Behörde ist im Sinne des rj 2 der genannten Verordnung durch die österreichische
Staatsbürgerschaft des Anstretcnden nicht bedingt. Dagegen ist allerdings, wie auch die
im ^ 1 der gedachten Verordnung erfolgte Einschränkung der örtlichen Zuständigkeit
ans die Behörde des Wohn- oder Aufenthaltsortes angedeutet, diese Competenz von dem
Umstande abhängig, dass der seinen Austritt bei einer Behörde Meldende innerhalb des
Aintssprengels eben dieser Behörde seinen Wohnsitz hat. Nur in denjenigen Fällen, in
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welchen der Austretendc nieder im Inlaude iwch im Anslande ei» Domieil besitzt , ist-
die politische Behörde seines jeweilige » Aufenthaltsortes zur Entgegennahme der Austritts

erklärung berufen.

Tic politischen Behörden werden demnach in jenen Fällen , in welchen durch die
anlässlich der Meldung des Austrittes gemachten Angaben 3 der mehrerwähnten
Verordnung ) oder sonst zu ihrer .Eenntuis gelangt , dass der seinen Austritt Erklärende
im Amtsbezirke einer anderen inländischen Behörde oder im Anslande seinen ordentlichen
Wohnsitz hat , die Entgegennahme dieser Meldung abznlehnen haben . >Skatthaltcrei -Erlass
vom 22 . September 1893 , I 65 .030 .)

8 . Lheangelegenheiteli.
s) Normative Seüimmungrn.

In Betreff der Competenz zur Ansstellnng von Ehefähigkeitszeugnissen hat
das k. k. Ministerium des Innern anlässlich eines speciellen Falles mit Erlass vom
8 . Juli 1890 , I . 0040 entschieden , dass in den Fällen , in welchen ein im Anslande

wohnhafter Österreicher behufs Abschließung einer Ehe im Anslande sich um das in
vielen ausländischen Staaten vorgeschriebenc Ehefähigkeits - Ieugnis bewirbt , die politische
Behörde I . Instanz des Heimatortes das in Bede stehende Ieugnis anszuftellen hat,
weil die Bestimmung des Ministerial -Erlasses vom 27 . April 1873 , I . 13 .505 ex 72,

wonach die Behörde des Wohnsitzes zur Ansstellnng des Ehefühigkeits -Zeugnisses berufen
ist , aus den vorliegenden Fall mit Rücksicht auf den Wohnsitz des Ehewerbers im Ans
lande keine Anwendung finden kann.

Bezüglich der Eheschließung von Österreichern in Baiern hat die k. k. n .-ö. Statt-
haltcrei mit dem Erlasse vom 26 . April 1892 , I . 26 .085 ungeordnet , dass die für solche

Ehewerber ausznfertigenden EhefähigkeitS - Ieugnissc vor Absendnng an die ansuchende
Partei zur Beisetzung der Legalisiernngsclausel der k. k. n .-ö. Statthalterei vorzulegeu sind.

Bezüglich der Eheschließung von Ausländern in Baiern gilt Folgendes : Aus¬
länder , welche auf bairischem Gebiete , ohne nach Baiern förmlich eingewandert zu sein,
ein Ehe schließen wollen , haben der Tistricts -Berwaltnngs -Behörde des Ortes , au

welchem die Eheschließung erfolgen soll , den Nachweis vorzulegeu , dass nach den im
Heimatlande des Mannes geltenden Gesetzen diese Eheschließung zulässig und dieselben
Wirkungen hat , wie wenn sic im Heimatlande selbst erfolgt wäre.

Ist dieser Nachweis geliefert , hat die DistrictS -Betwaltuugs -Behörde ein Icngnis
auszustellen , dass der Eheschließung kein Hindernis im Wege steht.

Bezüglich der Eheschließungen bairischer llnterthanen in Österreich hat
die k. k. n .-ö. Statthaltcrei mit Erlass vom 17 . November 1892 , I . 72 .688 dein
Magistrat Folgendes zur zienntnis gebracht:

Mit dem im Einvernehmen mit dem k. k. Justizministerium und dem k. k. Ministerium
für Cultns und Unterricht ergangenen Erlasse des k. k. Ministeriums des Innern vom
N. März 1882 , I . 17,461 ex 1881 ist darauf aufmerksam gemacht worden , dass bairische Staats¬
angehörige behufs ihrer Verehelichung eines van der campetenten Distriets -Verwaltnngs -Behörde
ausgcfertigten Verehelichungs -IengnisscS bedürfen und dass daher auch bei einer im diesseitigen
Staatsgebiete varzunehmenden Eheschließung eines bairischen Staatsangehörige » diese sv lange
nicht zuzulassen sei, bis derselbe das erwähnte legal ansgesertigte Berehelichnngszengnis beige
bracht hat.
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Zugleich ist darauf hingcwicsen worden, dass nach dem bairischen Gesetze vom 16. April 1868
über Heimat, Verehelichungund Aufenthalt und der zu diesem erflosseuen Gesetzesnovelle vom
26. Februar 1872, eine ohne die erfolgte Ausstellung des gedachten Zeugnisses eingegangeneEhe
eines bairischen Staatsangehörigen ungiltig ist, und dass somit im Falle der Verehelichung eines
Vaiern mit einer Ausländerin sz. B. einer österreichischen Staatsbürgerin ) eine solche Ehe auch
in Bezug aus die Staatsangehörigkeit der Gattin und der Kinder ohne Wirkung ist.

Mit dem in Vaiern iüngst erlassenen Gesetze vom 17. Marz 1892 sind nun einige Be-
stimmnugen der oben erwähnten bairischen Gesetze vom 16. April 1868 und 23. Februar 1872
abgeändert, beziehungsweise aufgehoben worden und sind in Absicht aus die Verehelichung an
Stelle der bisherigen die nachstehenden Vorschriften getreten:

„Auf die Rechtsgiltigkeit der geschlossenen Ehe ist der Mangel des oben erwähnten Verehe-
lichungszengnisses ohne Einfluss; die Ehe hat aber io lange, als die Ausstellung des Zeugnisses
nicht nachträglich erwirkt wurde, für die Ehefrau und die aus der Ehe entsprossenen oder durch
dieselbe legitimierten Kinder in Bezug auf die Heimat nicht die Wirkungen einer gütigen Ehe.
Die Ehefrau behält ihre bisherige Heimat und die Kinder folgen der Heimat der Mutter.

Erlnngt die Ehefrau erst durch die Verheiratung die bairische Staatsangehörigkeit, so besitzt
sie mit ihren aus dieser Ehe entsprossenen oder durch dieselbe legitimierten Kindern die vorläufige
Heimat in der Heimatsgemeiudedes Mannes.

Vorstehende Bestimmungen sind, unbeschadet erworbener Rechte Dritter, auch auf diejenigen
Ehen anzuwenden, welche nach dem Gesetze vom 16. April 1868, respective vom 23. Februar 1872
oder nach den entsprechenden älteren Vorschriften als ungiltig zu behandeln waren."

Aus den erwähnten, nunmehr in Baier» ins Leben getretenen gesetzlichen Bestimmungen
ergibt sich, dass die Vorschriften, betreffend die Nothwendigkeit der Beibringung des erwähnten
Verehlichungszeugnisses, zwar unberührt bleiben, dass jedoch der Mangel dieses Zeugnisses nicht
mehr die Rechtsungiltigkeitder Ehe bewirkt.

Es wird daher auch eine von einem bairischen Staatsangehörigen mit einer österreichischen
Staatsbürgerin abgeschlossene Ehe ungeachtet des Mangels des erwähnten Zeugnisses, wenn nicht
etwa ein anderes trennendes Ehehindernis obwaltet, sich als rechtsgiltig darstellen und werden
somit auch im Falle einer solchen Ehe die Ehefrau, sowie die aus der Ehe entsprossenen oder durch
dieselbe legitimierten Kinder die bairische Staatsangehörigkeit erlangen.

Da, wie aus den oben angeführten Bestimmungendes bairischen Gesetzes vom 17. März
1892 hervorgeht, die Bestimmungen desselben, welche sich aus die Wirkung des Mangels des
erwähnten Verehelichungszeugnisses bezieht, rückwirkende Kraft zuerkaunt wurde, werden — unbe¬
schadet erworbener Rechte Dritter — die gleichen Grundsätze auch aus jene zwischen bairischen
Staatsaügehörigen und österreichischen Staatsbürgerinnen geschlossene» Ehen anzuwenden sein,
welche nach den bisher in Baiern in Geltung gestandenen Vorschriften oder nach den bezüglichen
älteren Normen wegen des Mangels des erwähnten Zeugnisses als ungiltig zu behandeln waren,

Zufolge des im Einvernehmen mit dem k. k. Justizministerium und dem k. k. Ministerium
für Eultus und Unterricht ergangenen Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 2. No¬
vember 1892 Z. 9576 wird der Magistrat hievon zur Wissenschaft und Tarnachachtuug mit der
Weisung verständigt, dass in Bezug auf die Verpflichtung der bairischen Staatsangehörigen
znr Beibringung eines legalen von der competentcn Districtsverwaltungsbehörde auSgesertigten
Verehlichungszeugnisses nichts geändert erscheint, dass daher auch fortan eine Eheschließung eines
bairischen Staatsangehörigen in dem im Reichsrathe vertretenen Ländergebietenicht eher zuzu
lassen ist, bevor das gedachte vorschriftsmäßig legalisierte Verehelichungszeugnis beigebracht wurde
und dass somit sämmtliche Weisungen nnd Eröffnungen des erwähnten Erlasses des k. k. Mini
steriums des Innern vom 9. Mürz 1882 Z. 17461 ex 1881, soweit sie nicht die Frage hinsichtlich
der Wirkung des Mangels des gedachten PerehelichungszeugnisseS in Absicht ans die Rechtsgiltigkeit
der Ehe betreffen, aufrecht und unberührt bleiben.

Was dir Fähigkeit der Ungarn zur Abschließnng einer Eivilehc
betrifft , sa hak das k. k. Ministerium des Innern laut Erlasses Venn >4 . Mai 187!)
Z. 5532 im Einvernehmen mit dem k. k. Ministerin »! für Cnltus nnd Unterricht und
der Justiz dem Ministerialreeurse van in Wien wahnhaften Brautleuten nnd ungarischen
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Staatsangehörigen gegen die Statthaltercientscheidnng vom 15 . Oktober 187b!
I . 81 .045 , mit welcher ihnen in Bestätigung des »mgistrcitischcn Erkenntnisses die

angesuchtc Bornahme des Aufgebotes und der Abschließnng ihrer Ehe vor der weltlichen
Behörde verweigert worden war , keine Folge gegeben , weil nach Inhalt der diesfalls
«ungehalten Eröffnung des k. ungarischen Ministeriums für Cnltns und Unterricht vom

4 . April 187 !) Z . 8781 die Ehewerber nach dem ungarischen Gesetze die persönliche
Fälligkeit zu der Vvrgchabtcn Eheschließung nicht besitzen.

b) Ehkaufgeliotr und Eheschließungen vir dem Magistrate,
F » den Jahren 1889 bis 1898 haben vor dem Magistrate »n ganzen 885

Eheschließungen sEivilehens stattgefunden , davon 8 im Telegationswegc.
Bon den Brautleuten waren in 188 Füllen beide Theile konfessionslos , in 142

Fällen war der Bräutigam mosaisch und die Braut evnfessionslos , in 97 Füllen der

Bräutigam evnfessionslos und die Braut mosaisch, in 7 Fällen waren beide Brautleute
mosaisch und in 1 Falle beide Brautleute katholisch.

Bon der Gesammtzahl der Eivilehen entfallen ans das Fahr 1889 : 58 , 1890:
08 , 1891 : 80 , 1892 : 87 und 1898 : 91.

Ehenufgebote  wurden 875 vorgenvmmen , wobei in 190 Fällen der vorge-

schriebene Termin von 21 Tagen eingehalten wurde , in 53 Fällen wurde der Ehe-
anfgebot -Tcrinin von 21 Tagen ans 14 Tage , in 110 Fällen ans 7 Tage und in
10 Fällen auf 3 Tage abgekürzt.

Die Differenz zwischen der Anzahl der Ehcausgebvtc und der vor dem Magistrate
statlgesundenen Eheschließungen findet ihre Erklärung zunächst darin , dass die Knnd-
machnng des Aufgebotes mehrerer zu Anfang des Jahres 1889 stattgefundcnen Ehe-
schließuugen bereits im Jahre 1888 vorgenommen worden war , dagegen einige
Eheschließungen , bezüglich derer die Veröffentlichung des Aufgebotes gegen Ende des
Jahres 1893 erfolgte , erst im Jahre 1894 , also nach Schluss der Berichtsperiode vor¬
genommen wurden ; ein weiterer Grund der bezeichnet «:» Differenz liegt darin , dass ent¬
weder die Eheschließung im Dclegationswege , somit namens einer anderen Behörde,
welche das Aufgebot veröffentlichte , oder dass die Kundmachung des Aufgebotes über
Requisition einer fremden Behörde , vor welcher sodann die Eheschließung stattsand,
Vvrgenommen wurde , und endlich darin , dass einige Eheschließungen ungeachtet des
bereits beim Magistrate Verlautbarten Aufgebotes unterblieben , oder vor dem Seelsorger
eines der Brautleute stattfanden.

Bon den von dem Magistrate anfgebotenen Brautpaaren wurden 3 in katholischen
Kirchen , 5 in der evangelischen Kirche und eines im DelegativnSwcge in Triest getraut.

L. Matrikenführung.
s ) Nirmaiivt Krkimmungkn,

Bezüglich der Legitimationen unehelicher Kinder und der Berichtigung der
Geburtsniatriken anlässlich solcher Legitimationen wurde von der k. k. n .-v. Statthalterei
mit Erlass vom 13 . Mai 1892 I . 19 .870 Folgendes augeordnet:

Mit dem Erlasse des t . k. Ministeriums des Innern vom 1L, September 1868 , I , 864 !«
wurde der ans Grund der bestehenden Vorschriften zu beobachtende Vorgang wegen Berichtigung
der Geburtsmatriken ans Anlass der durch nachgefolgte Verehelichung der Eltern eingetretenen
B ' gitimationen unehelicher Kiaber zur Darnachachtung bekannt gegeben.
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In gleicher Weise ist mit dem Erlasse des genannte » k. k. Ministeriums vom 7. November
1884 , Z. 12 350 die Weisung sür jene Fälle erflossen, in denen es sich um die Anmerkung der
Legitimationen per suddeguens matrinroaiuin in den Geburtsmatriken handelt , die Parteien aber
nicht in der Lage sind, die erforderlichen Erklärungen vor dem Führer der Gebnrtsmatrik persönlich

abzugeben.
Beide Erlässe haben für die entweder gleich bei der Aufnahme deS Gcburtsactes oder

spater erfolgende Eintragung des unehelichen Vaters in die Gebnrtsmatrik die unter Beobachtung
der gesetzlichen Vorschriften abgegebene Einwilligung des Vaters hiezu zur Voraussetzung.

Außerdem kommen häufig Fälle zur Verhandlung , in denen die Veranlassung der Vor¬

merkung der Legitimation der unhelichen Kinder in den Geburtsmatriken auf Grund nachgefolgter
Ehe der Eltern im administrativen Wege angestrebt wird , ohne dass die vom Gesetze geforderte

ausdrückliche Einwilligung des angeblichen Vaters zur Eintragung der Vaterschaft in die Geburts-

matrik , zumeist wegen früheren Ablebens deS angegebenen BaterS oder auch aus einem anderen
Grunde , zu erwirken ist.

In solchen nicht selten vorkommenden Fällen kann nach den bestehenden Vorschriften wegen

Mangels des gedachten gesetzlichen Erfordernisses die Anmerkung der Legitimation durch nachge¬
folgte Verehelichung der Eltern im Geburtsbuche nicht sofort im administrativen Wege verfügt,
sondern kann dieselbe erst ans Grund eines mit Erfolg durchgesührtcn Civilprocesses begehrt werden.

Aber auch der Austragung der Anerkennung der Vaterschaft und sonach der Legitimation
im Civilrechtswege treten nicht selten vielfache Schwierigkeiten entgegen und muss wieder darauf
hingewiesen werden , dass selbst die ausnahmsweise Erwirkung der Legitimation durch Begünstigung
des Landesfürsten nicht geeignet ist, alle für die Kinder nachtheiligen Folgen zu beheben.

Den in den bezeichneten Fällen sich sowohl für die Partei als für die Sache ergebenden
erheblichen Missständen , sowie eventuellen Civilprocessen und den hicmit verbundenen Kosten kann

dadurch begegnet, oder wenigstens die Zahl derartiger Fälle vermindert werden , dass für die recht¬
zeitige Ordnung des Familienstandes Vorsorge getroffen wird.

Die Ursache der häufigen Unterlassung der Eintragung der Vaterschaft in die Geburtsmatrik
wird , wenn die matrielle Grundlage einer solchen Matrikeneintragung , nämlich die Zeugung deS
Kindes durch den nachmaligen Gatten der Mutter Vvrliegt, kaum einem Widerstreben oder selbst

auch nur einer Absicht des Vaters zuzuschreiben, sondern meistentheils in der Unkenntnis der
bestehenden Vorschriften, in der Nachlässigkeit und Indolenz der Parteien zu suchen sein.

Es wird sonach in vielen Fällen durch eine entsprechende Einflussnahme auf die Parteien

seitens derjenigen Organe , welche in Ausübung ihres Berufes in die Lage kommen, von den
obwaltenden Verhältnissen Kenntnis zu erhalten , und zwar zunächst seitens der Seelsorger und

Matrikenführer ermöglicht werden , die erwünschte Abhilfe zn schaffen.
Bei Eheschließungen wird sich vorzugsweise Gelegenheit bieten , ans die Brautleute oder

doch auf den Bräutigam dahin ernstlich einzuwirken , dass bei vorhandenen , vorehelichen Kindern
die Durchführung der Legitimation eingeleitet und bewirkt werde.

Es wird aber auch in allen anderen Fällen eine entsprechende gleiche Einflussnahme anzu-

cmpfehlen sein, in welchen die Seelsorger und Matrikenführer in irgend einer anderen Weile etwa
Kenntnis erhalten , dass vor der Eheschließung geborene Kinder der Eheleute vorhanden sind, ohne

dass die Richtigstellung der Gebnrtsmatrik veranlasst worden wäre.
Bei diesen Anlässen wird es nun Aufgabe dieser Organe sein, die Parteien über die aus der

Unterlassung der rechtzeitigen Ligitimationsvorschreibnng entspringenden Folgen und sonach über
die Wichtigkeit der Matrikenrichtigstellung aufzuklären , dieselben über die einznschlagenden Schritte

zu belehren und ihnen zu der Durchführung derselben die erforderliche Anleitung und Unterstützung
zu gewähren.

Indem in Befolgung des Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 21. März 1892,
Z. 11 .890 ex 1891 die katholischen und evangelischen Seelsorger und Matrikenführer im Wege ihrer

kirchlichen Oberbehörden unter Einein aufgefordert werden , in den in Rede stehenden Fällen und
in der oben angedeuteten Weise ihren Einfluss geltend zn machen, damit die Legitimation vor¬
ehelicher Kinder seitens ihrer Eltern im Gebnrtsbuche ohne Aufschub zur Durchführung gelange,
wird der Magistrat beauftragt , nicht nur rücksichtlich jener Personen , welche keiner gesetzlich aner¬
kannten Kirche oder Religionsgesellschaft angchöreu , verkommenden Falles in analogem Sinne
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vorzugehen , sondern auch eventuell ans die einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religions¬
gesellschaft angehörenden Parteien in der gleichen Richtung einznwirken , sowie den Seelsorgern und
Matrikensührern derselben bei Bestrebungen der angedeutcten Art die entsprechende Unterstützung
angedeihen zu lassen.

Eintragung der tvdtgebvreiien oder bald nach der Geburt gestorbenen
Kinder in die Geburtsregister . Über die Pom Matrikelamte einer Religions¬
genossenschaft gestellte Anfrage , ob todtgebvrenc oder bald nach der Geburt gestorbene
Kinder , deren Eintragung bisher nur im Sterberegister geschah , auch im Gebnrtsbuche
einzutragen sind , hat die k. k. n .-ö. Statthalterei mit den Erlässen vom 26 . Mai 1891,
Z . 29 .643 und vom 29 . Sctober 1892 , Z . 38 .036 Nachstehendes eröffnet:

„Todtgebvrcne , sowie bald nach der Geburt gestorbene Kinder sind sowohl im Geburtsregister,
als auch im Sterberegister ordnungsmäßig dnrchzuführen : hiebei sind jedoch im Sinne des Normal-
Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 1 . April 1870 , Z . 3731 , betreffend die Nach¬
weisung der Todtgeborenen in den Tabellen über die Bewegung der Bevölkerung als tvdtgebvren
nur jene Kinder aufznfassen , welche zwar bis zur Lebensfähigkeit  entwickelt , aber todt auf
die Welt kommen und somit alle nicht lebensfähigen Früh - und Fehlgeburten aus dem Begriffe
der Todtgeborenen ausgeschlossen und von einer Eintragung in die Geburts - und Sterbematrik
ausgenommen , wobei bemerkt wird , dass menschliche Früchte im Alter von beiläufig sechs Monaten,

wenn sie zur Welt gebracht sind , leben , daher an und für sich lebensfähig sein können.
Die Eintragung im Gebnrtsbuche erfolgt ans Grund der Bestimmung des ß 4 des kaiser¬

lichen Patentes vom 20 . Februar 1784 , Jos . G . S . IV . Theil Nr . 113 , wonach die Geburtsregister
so anznlegen sind , dass sowohl die Zahl der Geborenen überhaupt , als die Zahl der Kinder von
jedem Geschlechtc , dann ob sie in oder außer der Ehe erzeugt werden , daraus ersehe » werden kann,
es sind demnach sämmtliche Geburtsfälle einzntragcn , ohne Rücksicht , ob das betreffende Kind todt
geboren oder bald nach der Geburt gestorben oder weiter am Leben geblieben ist.

Derselbe Grundsatz findet sich auch in sämmtliche » späteren Borschristen , betreffend die
Matrikenführnng einzelner Religionsgenossenschastcn , welche ausdrücklich normieren , dass jeder
Geburtsfall lohne weitere Unterscheidung ) zur Eintragung in das betreffende Register anzuzeigcn ist.
lZ . B . Ministerial -Bervrdnung vom 8 . November 1877 , R . 0) . Bl . Nr . 100 , Ministerial -Bcrordnnng
vom 26 . November 1882 , R . Ol. Bl . Nr . 167 .) Die Nothwendigkeit einer Eintragung solcher GebnrtS-
fälle im Gebnrtsbuche erhellt übrigens schon ans den im kaiserlichen Patente vom 20 . Februar 1784
angegebenen Zwecken der Matriken für die öffentliche Verwaltung , und wären insbesondere eine ver¬
lässliche administrative Statistik , sowie richtige Bolksbewegungstabellen ohne diese Eintragung im
Gebnrtsbuche gar nicht möglich.

Es bedarf hiebei keiner besonderen Ausführung , welche große privatrcchtliche Wichtigkeit
diese Eintragung im Geburtsbuche , insbesondere rücksichtlich der lebend geborene » , wenn auch bald
nach der Geburt gestorbenen Kinder außerdem besitzt.

Wegen Beglaubigung der für Deutschland bestimmten Eivilstnnds-
llrknndcn hat die k. k. n .-ö. Statthalterei mit dem Erlasse Vvm 10 . August 1893,
Z . 53 .392 dem Magistrate Nachstehendes mitgetheilt:

Die kaiserlich deutsche Botschaft in Wien hat mit Note Vvm 13 . Mai 1893 , Z . 1208 bei
dem k. k. Ministcrinm des Äußern den Übelstand zur Sprache gebracht , dass die von hierländischen
Pfarrämtern ansgestellten , für Deutschland bestimmten Eivilstandsnrkunden häufig des im Sinne
des Legalisiernngsvcrtrages mit dem Deutschen Reiche vom 25 . Februar 1880 , R . Ol. Bl . Nr . 85
erforderlichen Bcglaubigungsvermerkes der zuständigen politischen Behörde entbehren , woraus für
die Parteien , namentlich bei Eheschließungen vielfache Weiterungen entstehen.

Auch wurde ans Fälle Hingelviesen , in welchen das Ansuchen um Legalisierung der
gedachten Matrikenanszüge seitens der politischen Behörde abgelehnt wurde , weil die Beglaubigung
nicht erforderlich sei.

Infolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern Vvm 24 . Juli 1893 , Z . 12 .422 werden
daher dem Magistrate die Bestimmungen des Artikel III des vorbezogenen Legalisierungsvertrages
zur genauesten Darnachachtnng und entsprechenden Verständigung der magistratischen Bezirksämter
i» Erinnerung gebracht.
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Mit Beziehung auf die im Reichsgesetzblatt Nr . 2 ex 1893 erschienene Ver¬
ordnung der k. k. Ministerien des Innern und für Enltus und Unterricht vom
31 . December 1892 wurde der Magistrat mit Statthalterei -Erlass vom 30 . Jänner 1893,
Z . 731 beauftragt , die von den Matrikenämtern längstens bis 3 . Juli , beziehungs¬
weise 3 . Jänner eines jeden Jahres hieher eiuzusendenden Gebnrts -, Tranungs-
und Todtenscheine der französischen Staatsangehörigen , sowie die Todten-
scheine jener Hierlands verstorbenen Personen , welche in Frankreich geboren waren oder
daselbst ihren Wohnsitz hatten , gehörig beglaubigt unter Anschluss der einschlägigen
Civilstandsurkunden jener Fälle , bei welchen die Matrikenführnng der politischen Be¬
hörde I . Instanz obliegt, eventuell der eigenen oder der von den Matrikenführern der
einzelnen Confessionen erstatteten Fehlanzeigen , sowie eines nach den Kategorien der
Urkunden verfassten Verzeichnisses bis 8 . Juli 1893 , beziehungsweise bis 8 . Jänner
und 8 . Juli eines jeden Jahres der k. k. Statthalterei vvrznlegen . —

Bezüglich der Matrikenfiihrung der israelitischen Cnltnsgemeinde wird
auf die bereits im Abschnitte XXII 7^ des vorliegenden Berichtes angeführten Be¬
stimmungen verwiesen.

di Matrikenfiihrung des Magistrates.
Ans Grund des Reichsgesetzes vom 9. April 1870 , R . G . Bl . Nr . 51 wurden

iir den Jahren 1889 bis 1893 in die beim Magistrate als politischer Behörde geführten
Gebnrtsmatriken über die keiner gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgenosscn-
schaft angehörenden Personen im ganzen 193 Kinder eingetragen , von welchen 162 ehe¬
licher und 31 unehelicher Abstammung waren ; von letzteren wurden 7 nachträglich
legitimiert.

Ferner wurden in das Stcrberegister des Magistrates zusammen 125 Sterbe¬
fälle confessionsloser Personen eingetragen.

Die Zahl der Berichtigungen der Gebnrts -, Ehe - und Tvdtenregister für Cvn-
fessionslose bezifferte sich in der Berichtsperiode mit 12 ; hievon entfallen 7 ans die
Gebnrts - , 4 ans die Ehe- und 1 auf die Todtenmatrik.

Nachträgliche Geburtseintragnngen in das Register für Confessionslose,
und zwar aus den Jahren vor 1889 , wurden in 12 Fällen vorgenommen.

38*


	Seite 576
	Seite 577
	Seite 578
	Seite 579
	Seite 580
	Seite 581
	Seite 582
	Seite 583
	Seite 584
	Seite 585
	Seite 586
	Seite 587
	Seite 588
	Seite 589
	Seite 590
	Seite 591
	Seite 592
	Seite 593
	Seite 594
	Seite 595

